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4 Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt 
im Sportverein 

Ilse-Hartmann-Tews, Bettina Rulofs, Svenja Feiler & Christoph Breuer 

4.1 Zusammenfassung 

Der DOSB und seine Mitgliedsorganisationen haben sich 2010 bei der 

Mitgliederversammlung mit einer eigenen Erklärung (sog. Münchener Erklärung) 

zur Verantwortung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport 

bekannt und eine Selbstverpflichtung zur Prävention sexualisierter Gewalt 

verabschiedet (vgl. DOSB, 2010). Rund fünf Jahre nach dieser Erklärung wurden 

im Rahmen der Vereinsbefragung zum Sportentwicklungsbericht Sportvereine zur 

Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt befragt, um zu 

untersuchen (1) wie die Basis des gemeinnützig organisierten Sports die 

Relevanz der Thematik einschätzt, (2) welche Maßnahmen sie zum Schutz der 

Kinder und Jugendlichen getroffen haben, (3) welche Unterstützung sie dabei 

bekommen oder benötigen und (4) wie sie mit Verdachts-/Vorfällen umgehen. 

Insgesamt schätzt knapp die Hälfte der Vereine das Thema der Prävention 

sexualisierter Gewalt im Sport als relevant ein. Gut ein Drittel gibt an, dass im 

eigenen Verein offen über diese Thematik gesprochen wird, fundierte Kenntnisse 

über die Thematik vorliegen und man sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im 

Sport einsetzt. Durchschnittlich haben die Vereine zwei von 14 vorgegebenen 

möglichen Präventionsmaßnahmen umgesetzt (MW=2,3). Allerdings existiert in 

gut einem Drittel der Vereine (37,5 %) keine einzige Maßnahme, und es geben 

zwischen 40 und 75 % der Vereine bei den einzelnen Maßnahmen an, dass sie 

auch nicht planen, eine solche Maßnahme einzuführen.  

Eine Differenzierung der Vereine nach strukturellen und angebotsspezifischen 

Faktoren zeigt, dass es systematische Zusammenhänge zwischen einzelnen 

Faktoren und der Einschätzung der Relevanz des Themas sowie der 

Implementierung von Präventionsmaßnahmen gibt. Größere Vereine sowie 

Vereine, die in größeren Gemeinden angesiedelt sind, die Träger der freien 

Jugendhilfe sind, die Kaderathlet/-innen in ihren Reihen sowie Frauen im 

Vorstand haben und über mindestens eine bezahlte Führungsposition verfügen, 

schätzen die Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport eher als relevantes 

Thema ein und haben mehr Präventionsmaßnahmen implementiert als die 

anderen Vereine.  

In Bezug auf die Sportangebote zeigt sich bei den Einspartenvereinen ein 

positiver Effekt sowohl auf die Einschätzung der Relevanz des Themas 



Sexualisierte Gewalt im Sportverein 

Sportentwicklungsbericht 2015/2016 

196 

Prävention sexualisierter Gewalt im Sport als auch auf die Anzahl der 

umgesetzten Präventionsmaßnahmen bei Vereinen, die asiatische Kampf-

sportarten anbieten (Aikido, Judo, Ju-Jutsu, Karate), oder spezifische Wasser-

sportarten (Schwimmen, Rettungsschwimmen, Tauchen, Kanu/Kajak) oder auch 

Rollsport/Inlinesport. 

Unterstützung erhalten die Vereine bei ihrer Präventionsarbeit insbesondere aus 

dem Sportverbandssystem selbst, d.h. auf der Landesebene vom Landes-

sportbund (LSB) bzw. der Sportjugend (52,8 %). Von Bedeutung sind aber auch 

die Stadt-/Kreissportbünde (40,7 %), die Fachverbände auf Bundes- und 

Landesebene (33,8 %) und der DOSB bzw. die Deutsche Sportjugend (dsj) auf 

Bundesebene (29,4 %).  

Insgesamt gaben 220 Vereine (1,7 %) an, in den vergangenen fünf Jahren von 

Verdachts- bzw. Vorfällen sexualisierter Gewalt in ihrem Verein erfahren zu 

haben. Den meisten zuletzt bekannt gewordenen Verdachts- bzw. Vorfällen lagen 

verschiedene sexualisierte Handlungen zugrunde. Die am häufigsten genannten 

Vorkommnisse waren unerwünschte sexualisierte Berührungen am Körper und an 

Geschlechtsteilen, die von gut einem Drittel der betroffenen Vereine als 

Grundlage des konkreten Falls genannt wurden (35,4 %), sowie darüber hinaus 

verschiedene Formen verbalisierter sexualisierter Gewalt in Form von Witzen, 

Sprüchen oder Schimpfwörtern (32,4 % der betroffenen Vereine). 

Die in diesen Fällen von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen (Opfer) sind 

überwiegend Mädchen und Frauen (73,1 %) aber zu einem Viertel auch Jungen 

(26,9 %) und überwiegend Minderjährige (86,6 %). Es handelt sich bei ihnen 

überwiegend um Athlet/-innen des Vereins (56,5 %) oder Übungsleiter/-innen und 

Trainer/-innen (24,2 %). Die verursachenden oder verdächtigten Personen 

(Täter/-innen) sind überwiegend Jungen und Männer (98,4 %) und volljährig 

(81,6 %). Sie stammen hauptsächlich aus verschiedenen Bezugsgruppen im 

Sportverein, in erster Linie aus dem Kreis der Trainer/-innen und Übungsleiter/-

innen (53,2 %), darüber hinaus auch aus der Gruppe der Athlet/-innen (24,9 %), 

wobei diese Zahlen auch Überschneidungen widerspiegeln. 

Mit Blick auf den aktuellen Stand des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/ 

Vorfalls zeigen die Antworten, dass sich 42,0 % der Verdachts-/Vorfälle bestätigt 

haben und 30,7 % nicht bestätigt haben. In 4 % der Fälle laufen die Ermittlungen 

noch, und 23,3 % der Verdachts-/Vorfälle konnten laut Angaben der betroffenen 

Vereine letztendlich nicht geklärt werden. In knapp der Hälfte der betroffenen 

Vereine (47,9 %) hatte der Verdachts-/Vorfall deutliche und z.T. rechtliche 

Konsequenzen für die verdächtigte Person bzw. den/die Verursacher/-in innerhalb 

des Vereins. Hierzu gehören bspw. Rücktritt der Person aus ihren Funktionsrollen, 

Lizenzentzug oder Ausschluss aus dem Verein. Umgekehrt gab es auch in 16 % 
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der betroffenen Vereine bei dem letzten Fall eine Rehabilitation der unschuldig 

verdächtigten Personen.  

4.2 Einleitung 

Die Jugendorganisation des DOSB, die Deutsche Sportjugend (dsj), repräsentiert 

mit über zehn Millionen jungen Menschen den größten freien Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe in Deutschland, und Sportvereine gehören zu den wichtigsten 

Orten für Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Sie fördern nicht nur 

die sportliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, sondern stellen einen 

bedeutsamen Sozialisationsrahmen für Heranwachsende dar. Nähe und 

Bindungen, die im Sport entstehen, bergen jedoch mitunter Risiken für den Schutz 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Vertrauens- und Abhängigkeits-

verhältnisse können missbraucht werden und auch sexualisierte Übergriffe und 

Gewalthandlungen sind dabei nicht auszuschließen. 

Seit im Jahr 2010 Enthüllungen über sexualisierte Übergriffe in Internaten und 

kirchlichen Einrichtungen bekannt wurden, engagieren sich der DOSB und die dsj 

verstärkt für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport. Sie haben sich 

am Runden Tisch gegen sexuellen Kindesmissbrauch der Bundesregierung 

beteiligt und die Mitgliederversammlung des DOSB verabschiedete 2010 die 

Münchener Erklärung, eine Selbstverpflichtung zur Prävention sexualisierter 

Gewalt im Sport. In dieser Erklärung verpflichten sich die Mitgliedsorganisationen, 

eine Kultur des bewussten Hinsehens zu entwickeln, konkrete Maßnahmen zur 

Aufklärung, Information und Sensibilisierung einzuführen und Handlungs-

kompetenz zur Intervention bei sexualisierter Gewalt zu schaffen (DOSB, 2010; 

Rulofs, 2015). Inwieweit diese Vorgaben im organisierten Sport umgesetzt wurden 

und welche Formen sexualisierter Gewalt im organisierten Sport auftreten, wird 

erstmalig im Forschungsprojekt »Safe Sport« untersucht.52 Der vorliegende 

Bericht stellt die zentralen Befunde des Teilprojektes Prävention von und 

Intervention bei sexualisierter Gewalt in Sportvereinen vor, das im Rahmen des 

Sportentwicklungsberichts durchgeführt wurde.53 

Für die Erhebungen wurde ein weites Verständnis von sexualisierter Gewalt zu 

Grunde gelegt, wie es u.a. bereits in Studien des Deutschen Jugendinstituts (DJI, 
                               

52
  Das Forschungsprojekt »Safe Sport« - Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in 

Deutschland – wird als Verbundprojekt zwischen der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS), dem 

Universitätsklinikum Ulm und der dsj vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) von 

2014 bis 2017 gefördert (Förderkennzeichen 01SR1401). Es analysiert die Ursachen, Präventions- 

und Interventionsmaßnahmen bei sexualisierter Gewalt im organisierten Sport. 
53

  Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle dem Wissenschaftlichen Beirat des SEB ausgesprochen, 

der durch eine engagierte Diskussion des Entwurfs des Erhebungsinstruments zur Qualität der 

Untersuchung beigetragen hat.  
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2011) verwendet wurde und auch vom DOSB und der dsj genutzt wird. In 

Anlehnung an die Fachliteratur wird der Begriff sexualisierte Gewalt als ein 

Oberbegriff für verschiedene Formen der Machtausübung mit dem Mittel der 

Sexualität aufgefasst (Rulofs, 2015) und umfasst damit sowohl Handlungen mit 

Körperkontakt als auch ohne Körperkontakt und grenzverletzendes Verhalten 

(Jud, 2015). Dieses Begriffsverständnis wurde bei der Befragung der Sportvereine 

zu Beginn des thematischen Blocks zur „Prävention von sexualisierter Gewalt“ 

erläutert: Mit sexualisierter Gewalt sind „sowohl körperliche Übergriffe als auch 

andere Formen von Gewalt mit sexuellem Hintergrund gemeint (bspw. sexuell 

anzügliche Bemerkungen, Verbreitung von Fotos mit sexuellem Bezug).“  

Zunächst werden die Einschätzungen der Sportvereine zur Prävention 

sexualisierter Gewalt in Sportvereinen sowie die Ergebnisse zu den vorhandenen 

oder geplanten Präventionsmaßnahmen der Sportvereine und ihren Unterstüt-

zungsbedarfen dargestellt (Kapitel 4.3). Anschließend erfolgt die Darstellung der 

Befunde zur Intervention der Vereine bei Verdachts- und Vorfällen sexualisierter 

Gewalt (Kapitel 4.4). 

4.3 Prävention von sexualisierter Gewalt 

4.3.1 Einschätzungen der Vereine zur Prävention sexualisierter Gewalt 

Um zu ermitteln, wie die Vereine das Thema Prävention sexualisierter Gewalt 

wahrnehmen und damit umgehen, wurden Fragen zur Relevanz des Themas im 

Verein, zur Kommunikation und den vorliegenden Kenntnissen über die Thematik 

sowie zum Grad der Präventionsaktivität im Verein gestellt.  

4.3.1.1 Ausprägung der Einschätzungen 

Die Vereine konnten auf einer fünfstufigen Skala (1=„trifft gar nicht zu“ bis 5=„trifft 

voll zu“) angeben, inwieweit die vorgegebenen Aussagen zutreffen. Im Folgenden 

werden die beiden Kategorien „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ zu einer Kategorie 

‚Zustimmung‘ zusammengefasst und im weiteren Verlauf der Auswertungen als 

eigenständige Stellvertreter-Variable (Dummy) zur Beschreibung genutzt.  

Knapp die Hälfte der Vereine (49,1 %) erachtet die Prävention sexualisierter 

Gewalt als ein relevantes Thema für Sportvereine generell (vgl. Tab. 1). Gut ein 

Drittel pflegt vereinsintern auch eine offene Kommunikation über dieses Thema, 

setzt sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport ein und verfügt nach eigener 

Einschätzung über fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung von sexualisierter 

Gewalt. Die Mittelwerte über die Ausrichtung der Einstellungen der Sportvereine 

zur Thematik der Prävention sexualisierter Gewalt liegen alle nahe an der 

mittleren Kategorie 3 und weisen damit weder eine deutliche Zustimmung noch 
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eine deutliche Ablehnung der Aussagen auf. D.h., es wird sowohl bei der 

Einschätzung zur Relevanz der Prävention sexualisierter Gewalt für Sportvereine 

als auch bei den Aussagen zu Präventionsaktivitäten ein klares „Jein“ zum 

Ausdruck gebracht. Diese Befunde legen den Schluss nahe, dass sich noch nicht 

alle Sportvereine in Deutschland umfassend mit der Verantwortung für den 

Kinderschutz und der Prävention sexualisierter Gewalt auseinandergesetzt haben 

und die Notwendigkeit eines Engagements noch nicht erkannt haben. Es wird 

gleichzeitig deutlich, dass der Mehrheit der Sportvereine noch Handlungswissen 

und Kenntnisse fehlen, die über Information und Qualifizierung weiter entwickelt 

werden könnten. 

Tab. 1: Einschätzungen der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt 
(Mittelwert Skala 1=trifft gar nicht zu bis 5=trifft voll zu; %-Anteil der 
Kategorien 5=trifft voll zu und 4=trifft eher zu). 

 
Anteil an  

Vereinen (in %) 
Mittelwert 

Die Prävention sexualisierter Gewalt ist ein 

relevantes Thema für Sportvereine 
49,1 3,29 

In unserem Verein wird über sexualisierte Gewalt 

und präventive Maßnahmen offen gesprochen  
39,2 2,97 

Unser Verein setzt sich aktiv gegen sexualisierte 

Gewalt im Sport ein 
37,7 2,90 

Unser Verein verfügt über fundierte Kenntnisse 

zur Vorbeugung von sexualisierter Gewalt 
36,0 2,91 

4.3.1.2 Unterschiede in den Einschätzungen der Sportvereine nach 

strukturellen Faktoren 

Differenziert man die Vereine nach strukturellen und angebotsbezogenen 

Faktoren wie bspw. Vereinsgröße, Anzahl der Sparten im Verein oder nach 

regionalen Merkmalen wie das Bundesland, in dem der Sportverein angesiedelt 

ist, ergeben sich deutliche Unterschiede in der Einschätzung der aktuellen 

Situation zur Prävention sexualisierter Gewalt in den Sportvereinen.  

Folgende Faktoren wurden bei der weiterführenden Analyse berücksichtigt: Größe 

sowie Mehr-/Einspartigkeit des Vereins, Vorhandensein von bezahlten Führungs-

kräften, Mitgliedschaft von Kaderathlet/-innen im Verein, Vorhandensein von 

Frauen im Vorstand, Anerkennung des Vereins als Träger der freien Jugendhilfe 

sowie Bundesland und Gemeindegröße, in dem bzw. der der Verein angesiedelt 

ist.  
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Zwischen der Größe eines Vereins und den Einschätzungen in Bezug auf die 

Prävention sexualisierter Gewalt gibt es deutliche Zusammenhänge. Je größer die 

Vereine sind, desto häufiger geben sie an, dass die Prävention sexualisierter 

Gewalt ein relevantes Thema für Sportvereine allgemein sei, dass in ihrem Verein 

offen über sexualisierte Gewalt und präventive Maßnahmen kommuniziert werde, 

der Verein sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport einsetze und dass ihr 

Sportverein fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung sexualisierter Gewalt hat (vgl. 

Tab. 2).  

Tab. 2: Einschätzungen der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt 
(PSG), nach Vereinsgröße (Anteil an Vereinen, die voll oder eher 
zustimmen). 

Vereinsgröße 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Bis 100 Mitglieder 46,1 34,8 35,4 36,5 

101-300 48,5 35,5 37,3 38,3 

301-1.000 54,1 36,8 41,0 43,3 

1.001-2.500 61,0 48,7 51,3 56,3 

Über 2.500 Mitglieder 78,8 61,2 67,7 70,3 

Fast die Hälfte der Kleinstvereine mit bis zu 100 Mitgliedern (46,1 %) schätzt die 

Prävention sexualisierter Gewalt als ein relevantes Thema für die Sportvereine 

ein, im Vergleich zu 78,8 % der Großvereine mit über 2.500 Mitgliedern. Eine 

offene Kommunikation über sexualisierte Gewalt und präventive Maßnahmen 

existiert nach eigener Einschätzung in einem Drittel der Kleinstvereine (36,5 %), 

dagegen aber in mehr als zwei Dritteln (70,3 %) der Großvereine. 35,4 % der 

Kleinstvereine setzen sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport ein, von den 

Großvereinen sind es gut zwei Drittel (67,7 %). Ebenso weist nur gut ein Drittel 

der Kleinstvereine (34,8 %) fundierte Kenntnisse zur Prävention sexualisierter 

Gewalt auf im Vergleich zu 61,2 % der Großvereine (vgl. Tab. 2). 
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In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse bei der Unterscheidung zwischen 

Einsparten- und Mehrspartenvereinen (vgl. Tab. 3): Mehrspartenvereine haben 

bei allen Aussagen eine höhere Zustimmungsrate als diejenigen Vereine, die 

ausschließlich eine Sportart organisieren und anbieten.  

Tab. 3: Einschätzungen der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
nach Sparten (Anteil an Vereinen, die voll oder eher zustimmen). 

 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Einspartenverein 47,1 34,7 35,2 36,4 

Mehrspartenverein 52,1 38,0 41,6 43,4 

Ein weiteres strukturelles Merkmal von Sportvereinen ist das Vorhanden- oder 

Nichtvorhandensein von hauptberuflichen bezahlten Führungskräften54 – ein 

Faktor, der auch mit der Größe der Sportvereine zusammenhängt. Sportvereine, 

die mindestens eine bezahlte Führungsposition (Teil- oder Vollzeit) haben, 

schätzen die Prävention sexualisierter Gewalt zu einem höheren Anteil als 

relevantes Thema für Sportvereine ein als diejenigen ohne Hauptberuflichkeit. 

Gleichzeitig ist auch ihr Anteil bei der Einschätzung der im Verein vorhandenen 

Präventionsaktivitäten deutlich höher (vgl. Tab. 4).  

  

                               

54
  Insgesamt geben 5,7 % der Vereine an, über eine bezahlte Führungsposition zu verfügen. In 1,6 % 

der Vereine ist diese Führungsposition als Vollzeitstelle besetzt und in 4,1 % als Teilzeitstelle (vgl. 

Breuer & Feiler, 2017c).  
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Tab. 4: Einschätzungen der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
nach der Existenz mindestens einer bezahlten Führungsposition (Anteil 
an Vereinen, die voll oder eher zustimmen). 

 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Bezahlte Führungs-
position/en Vollzeit 

53,8 42,2 43,7 45,5 

Bezahlte Führungs-
position/en Teilzeit 

57,5 44,2 46,9 47,7 

Keine bezahlte 
Führungsposition/en 

48,6 35,5 37,2 38,7 

Wenn mindestens eine Frau im Vorstand der Vereine vorhanden ist, wird allen 

Aussagen zur Prävention sexualisierter Gewalt häufiger zugestimmt (vgl. Tab. 5).  

Tab. 5: Einschätzung der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
nach der Existenz von Frauen im Vorstand (Anteil an Vereinen, die voll 
oder eher zustimmen). 

 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Keine Frau/en im 
Vorstand vorhanden 

43,8 28,0 30,2 31,3 

Frau/en im Vorstand 
vorhanden 

50,6 38,4 40,0 41,6 

Vereine mit mindestens einer Frau im Vorstand erachten die Prävention 

sexualisierter Gewalt also eher für ein relevantes Thema im organisierten Sport 
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als diejenigen ohne, pflegen eine offenere Kommunikation darüber, weisen eher 

fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung vor und setzen sich auch aktiver gegen 

sexualisierte Gewalt ein. Es scheint so zu sein, dass Vereine mit mindestens einer 

Frau im Vorstand eher eine Kultur der Auseinandersetzung mit der Thematik 

entwickelt haben (vgl. Tab. 5). 

Sportvereine können als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt werden (gemäß 

§ 75 SGB VIII), wenn sie auf Grund der fachlichen und personellen Voraus-

setzungen erwarten lassen, dass sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 

Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe leisten55. Diese Vereine fallen unter den 

Anwendungsbereich des §72a SGB VIII. Zu erwarten ist, dass Vereine, die in 

diesem Sinne Träger der freien Jugendhilfe sind, die Prävention sexualisierter 

Gewalt eher als relevantes Thema einschätzen und sie auch eine aktivere 

Haltung gegenüber Prävention sexualisierter Gewalt einnehmen als Vereine, die 

nicht Träger der freien Jugendhilfe sind. Die Befunde bestätigen dies eindeutig 

(vgl. Tab. 6).  

Tab. 6: Einschätzung der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
nach der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe (Anteil an 
Vereinen, die voll oder eher zustimmen). 

Verein als Träger der 
freien Jugendhilfe 
anerkannt? 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Ja 58,9 55,5 58,1 59,2 

Nein 45,4 32,4 33,6 34,1 

Weiß nicht 49,9 35,5 37,4 39,5 

Auffällig ist allerdings, dass nur 8,0 % der Vereine im Rahmen des SEB explizit 

angeben, als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt zu sein, 35,0 % sind dies 

explizit nicht und 57,0 % wissen den Statuts nicht (vgl. Breuer & Feiler, 2017c). 

Diejenigen Vereine, die als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt worden sind, 

                               

55
  Hierbei ist zu beachten, dass das Verfahren der Anerkennung von Sportvereinen als Träger der freien 

Jugendhilfe zwischen den Bundesländern variiert. Beispielsweise sind in Nordrhein-Westfalen alle 

Jugendabteilungen von Sportvereinen durch einen entsprechenden Erlass automatisch anerkannte 

Träger der freien Jugendhilfe.  
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weisen in allen Aussagen zur Prävention sexualisierter Gewalt einen höheren 

Anteil an Zustimmung auf als diejenigen Vereine, die nicht anerkannt sind oder 

bei denen der Status unbekannt ist. 

Darüber hinaus sind die Sportvereine auch der zentrale Ort der Nachwuchs-

förderung für den Leistungs- und Hochleistungssport.56 Insgesamt zeigt sich, dass 

Vereine, in denen Kaderathlet/-innen organisiert sind, dem Thema Prävention 

sexualisierter Gewalt deutlich offener gegenüber stehen als Vereine ohne 

Kaderathlet/-innen. So erachtet ein größerer Anteil unter ihnen die Prävention 

sexualisierter Gewalt als ein relevantes Thema für Sportvereine allgemein (56,6 

vs. 47,9 %). Etwa die Hälfte von ihnen pflegt vereinsintern auch eine offene 

Kommunikation über dieses Thema, setzt sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im 

Sport ein und verfügt nach eigener Einschätzung über fundierte Kenntnisse zur 

Vorbeugung von sexualisierter Gewalt, wohingegen dies nur zu gut einem Drittel 

in den Vereinen ohne Kaderathlet/-innen zutrifft (vgl. Tab. 7).  

Tab. 7: Einschätzungen der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
nach der Existenz von Kaderathlet/-innen im Verein (Anteil an Vereinen, 
die voll oder eher zustimmen). 

 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Kaderathlet/-innen 
vorhanden 

56,6 48,1 48,1 50,2 

Kaderathlet/-innen 
nicht vorhanden 

47,9 34,2 36,1 37,5 

Bezieht man die Gemeinden, in denen die Vereine angesiedelt sind, mit in die 

Analyse ein, so zeigen sich nur wenige systematische Unterschiede in 

Zusammenhang mit der Gemeindegröße (vgl. Tab. 8). Die Zustimmung zu der 

Aussage, dass die Prävention sexualisierter Gewalt ein relevantes Thema für 

Sportvereine sei, ist bei Sportvereinen in Gemeinden mit 100.001 bis 500.000 

Einwohner/-innen am größten. Alle anderen Aussagen erhalten von Sportvereinen 

                               

56
  In 12,6 % der Vereine sind Kaderathlet/-innen auf D-, D/C-, C-, B- und/oder A-Kaderebene organisiert 

(vgl. Breuer & Feiler 2017). 
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in den etwas kleineren Gemeinden mit 20.001 bis 100.000 Einwohner/-innen die 

höchste Zustimmung.  

Tab. 8: Einschätzung der Sportvereine zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
nach Gemeindegröße (Anteil an Vereinen, die voll oder eher 
zustimmen). 

Gemeindegröße 

Anteil an Vereinen (in %) 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse zur 

Vorbeugung 
von 

sexualisierter 
Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich  

aktiv gegen  
sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Bis 20.000 Einwohner 45,1 33,7 35,3 36,7 

20.001-100.000 51,7 38,8 40,5 42,6 

100.001-500.000 52,8 36,2 38,0 38,9 

Über 500.000 
Einwohner 

51,4 38,1 39,7 41,3 

Die länderspezifische Betrachtung der Ergebnisse weist hingegen große 

Unterschiede in der Einschätzung der Relevanz der Thematik und in dem 

Engagement der Sportvereine auf (vgl. Abb. 1). Dass die Prävention sexualisierter 

Gewalt ein relevantes Thema für Sportvereine ist, erhält in dem Stadtstaat 

Bremen (59,7 %) und den Bundesländern Rheinland-Pfalz (55,5 %), Nordrhein-

Westfalen (55,4 %) und Niedersachen (52 %) die höchste Zustimmung, wohin-

gegen in Sachsen (32,8 %) und Mecklenburg-Vorpommern (29,8 %) der Anteil an 

zustimmenden Sportvereinen am geringsten ist.  

Über fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung sexualisierter Gewalt verfügen mit 

Abstand am häufigsten nach eigener Einschätzung die Sportvereine in Hamburg 

(49,9 %) und am seltensten die Sportvereine in Sachsen (30,5 %), im Saarland 

(29,4 %) und in Mecklenburg-Vorpommern (25,0 %; vgl. Abb. 2). 

Einen aktiven Einsatz gegen sexualisierte Gewalt im Sport attestieren sich im 

Ländervergleich am häufigsten die Sportvereine in Hamburg (47,4 %), 

Brandenburg (44,8 %) und Thüringen (44,7 %), wohingegen der Anteil in Hessen 

(33,5 %), in Baden-Württemberg (33,4 %), im Saarland (33,3 %) und in 

Mecklenburg-Vorpommern (30,3 %) ein Drittel oder weniger Sportvereine umfasst 

(vgl. Abb. 3).  
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Der Aussage „In unserem Verein wird über sexualisierte Gewalt und präventive 

Maßnahmen offen gesprochen“ stimmen nur in Hamburg die Mehrheit der Sport-

vereine zu (52,0 %) und auch überproportional viele Vereine in Bremen (48,9 %). 

Dagegen trifft die Offenheit der Kommunikation am seltensten in den Vereinen in 

Sachsen (30,4 %) und Mecklenburg-Vorpommern (28,2 %) zu (vgl. Abb. 4).  

Im Vergleich der Bundesländer ist kein systematisches Gefälle zwischen Nord- 

und Süddeutschland oder zwischen West- und Ostdeutschland erkennbar. 

Hamburg weist in Bezug auf die Einschätzung der Relevanz der Prävention 

sexualisierter Gewalt die höchsten Zustimmungsraten auf und den größten Anteil 

an Sportvereinen mit Präventionsaktivitäten. Die Sportvereine in Mecklenburg-

Vorpommern und im Saarland weisen die geringsten Werte auf. 
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52,3

46,8

49,5

43,0

38,2

42,7

29,8

32,8

52,0

59,7

45,0

49,4

55,5

47,0

55,4

48,3

Abb. 1: „Prävention sexualisierter Gewalt ist ein relevantes Thema für Sport-

vereine“, nach Bundesland (Anteil an Vereinen, die voll oder eher 

zustimmen). 
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40,8

35,9

41,9

29,4

35,6

36,4

25,0

30,5

33,8

39,9

31,0

49,9

40,8

32,0

37,8

33,2

Abb. 2: „Unser Verein verfügt über fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung von 

sexualisierter Gewalt“, nach Bundesland (Anteil an Vereinen, die voll 

oder eher zustimmen).  
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42,8

44,8

39,9

33,3

41,7

44,7

30,3

34,1

36,6

41,9

36,9

47,4

40,8

33,4

38,6

33,5

Abb. 3: „Unser Verein setzt sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport ein“, 

nach Bundesland (Anteil an Vereinen, die voll oder eher zustimmen).  
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43,7

42,4

40,9

34,0

41,8

41,6

28,2

30,4

38,5

48,9

33,1

52,0

42,0

36,7

42,4

35,7

Abb. 4: „In unserem Verein wird über sexualisierte Gewalt und präventive 

Maßnahmen offen gesprochen“, nach Bundesland (Anteil an Vereinen, 

die voll oder eher zustimmen).  
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4.3.1.3 Effekte struktureller Faktoren auf die Einschätzungen 

Mit Hilfe von logistischen Regressionsanalysen wurde weiterführend untersucht, 

welche strukturellen und auch angebotsspezifischen Faktoren sich auf die 

Einstellungen zur Relevanz und die Einschätzung der Situation der Prävention 

sexualisierter Gewalt in den Sportvereinen auswirken (zur Methode vgl. Abschnitt 

23.5.7.2).57 

Bezüglich der Vereinsgröße werden die zuvor dargestellten deskriptiven 

Ergebnisse überwiegend bestätigt. Die Größe des Vereins hat insbesondere 

einen positiven Effekt auf die Einschätzung der Relevanz der Prävention 

sexualisierter Gewalt für Sportvereine und auf die vereinsinterne Kommunikation 

über Präventionsmaßnahmen. Je größer der Verein ist, desto wahrscheinlicher ist 

auch, dass er die Prävention sexualisierter Gewalt als ein relevantes Thema für 

Sportvereine allgemein ansieht und in dem Sportverein selbst auch offen über 

sexualisierte Gewalt und präventive Maßnahmen gesprochen wird. Mit Blick auf 

die Kenntnisse zur Vorbeugung sexualisierter Gewalt zeichnet sich ein solcher 

Effekt der Vereinsgröße nur bei den Vereinen mit 301 bis 2.500 Mitgliedern ab, 

also nicht bei den Kleinstvereinen und auch nicht bei den Großvereinen mit über 

2.500 Mitgliedern. Bezüglich der Einschätzung, dass der Verein sich aktiv gegen 

sexualisierte Gewalt im Sport einsetzt, zeigt sich nur bei mittelgroßen Vereinen 

(301 bis 1.000 Mitgliedschaften) ein positiver Effekt. Über alle Aussagen hinweg 

betrachtet ist bei den Vereinen mit einer Mitgliedschaft von 301 bis 2.500 

Personen mit einer höheren Sensibilität und Aktivität in Bezug auf die Prävention 

sexualisierter Gewalt auszugehen (vgl. Tab. 9). 

Die Ein- oder Mehrspartigkeit der Vereine hat ausschließlich bei den Kenntnissen 

zur Prävention und der Offenheit der Kommunikation einen Einfluss, d.h. die 

Mehrspartigkeit scheint sich sowohl positiv auf eine offene Kommunikation in 

Bezug auf sexualisierte Gewalt sowie präventive Maßnahmen auszuwirken als 

auch auf den Umfang von Kenntnissen zur Prävention sexualisierter Gewalt.  

  

                               

57
  Zur Vereinfachung wird in den Tabellen dieses Berichts auf die detaillierte Darstellung der 

Regressionskoeffizienten bzw. der Odds verzichtet und es werden lediglich die Signifikanz sowie das 

Vorzeichen der Indikatoren dargestellt. Zudem sind nur die signifikanten Ergebnisse dargestellt. 
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Tab. 9: Signifikante Effekte von strukturellen Faktoren auf die Einschätzungen 
aller Sportvereine hinsichtlich PSG (+++/---= höchst signifikant, ++/--= 
sehr signifikant, +/-=signifikant; es wurde zusätzlich für Sportarten 
kontrolliert. Das gesamte Modell ist im Anhang in Tab. 30 dargestellt).  

Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 

zur 
Vorbeugung 

von  
sexualisierter 

Gewalt 

Unser 
Verein setzt 

sich aktiv 
gegen  

sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   101-300 ++    

   301-1.000 +++ ++ +++ +++ 

   1.001-2.500 + +  + 

   Über 2.500 Mitglieder +    

Mehrspartenverein  +  + 

Gemeindegröße: Bis 20.000 Einwohner (Referenz) 

   20.001-100.000 +++  + ++ 

   100.001-500.000 +++    

   Über 500.000 Einwohner ++    

Kaderathlet/-innen im 
Verein organisiert 

+++ +++ +++ +++ 

Frau/en im Vorstand +++ +++ +++ +++ 

Anerkannt als Träger der 
freien Jugendhilfe 

+++ +++ +++ +++ 

Die Größe der Gemeinde, in der die Sportvereine angesiedelt sind, spielt in Bezug 

auf die Einschätzung der Relevanz der Thematik eine systematische Rolle. 

Darüber hinaus ist bei Sportvereinen in Gemeinden mit 20.001 bis 100.000 

Einwohnern die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie eine offene Kommunikation 

über die Thematik pflegen und sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport 

einsetzen (vgl. Tab. 9).  

Alle anderen thematisierten strukturellen Merkmale haben einen systematischen 

und durchgehend positiven Einfluss sowohl auf die Einschätzung der Relevanz 

der Prävention sexualisierter Gewalt in Sportvereinen als auch in Bezug auf das 

Engagement bei der Prävention sexualisierter Gewalt. Wenn der Verein als 
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Träger der freien Jugendhilfe anerkannt wurde, wenn Frauen im Vereinsvorstand 

sind oder wenn Kaderathlet/-innen im Verein organisiert sind, wird das Thema 

Prävention sexualisierter Gewalt eher als relevant eingeschätzt, wird häufiger eine 

offene Kommunikation über die Thematik gepflegt, sich aktiv gegen sexualisierte 

Gewalt im Sport eingesetzt und liegen eher fundierte Kenntnisse über die 

Prävention sexualisierter Gewalt vor (vgl. Tab. 9). 

Um Hinweise darüber zu erhalten, ob das Sportartenprofil der Vereine in einem 

Zusammenhang mit der Einschätzung der Relevanz und der Situation der 

Prävention sexualisierter Gewalt in den Sportvereinen steht, wurde eine weitere 

Regressionsanalyse mit den gleichen strukturellen Faktoren wie im oben 

dargestellten Modell (zur Methode vgl. Abschnitt 23.5.7.2) und den angebotenen 

Sportarten durchgeführt. Aus Gründen der Interpretierbarkeit des Einflusses des 

Sportartenangebots auf die Situation der Prävention in den Sportvereinen bezieht 

sich die Regressionsanalyse ausschließlich auf Einspartenvereine. 

Von den rund 70 Sportarten, die im Sportentwicklungsbericht aufgelistet und von 

den Vereinen genannt wurden, weisen etwa zwei Drittel der angebotenen 

Sportarten keine Zusammenhänge auf; bei 26 Sportarten zeigen sich signifikante 

Effekte in die eine oder andere Richtung (vgl. Tab. 10).  

Bietet ein Verein ausschließlich asiatische Kampfsportarten (Judo, Ju-Jutsu oder 

Karate), Schwimmsport (Schwimmen, Rettungsschwimmen) oder Kanu/Kajak an, 

zeigt sich ein durchgehend positiver Effekt bzgl. der Einschätzung der Relevanz 

von Prävention sexualisierter Gewalt, einer offenen Kommunikation über 

sexualisierte Gewalt und präventive Maßnahmen sowie entsprechender 

Kenntnisse und Aktivitäten in dem Sportverein. Auch Einspartenvereine, die 

Tauchsport oder Schießsport anbieten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit der 

Sensibilität, fundierter Kenntnisse sowie eines aktiven Einsatzes gegen 

sexualisierte Gewalt (vgl. Tab. 10).  

Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit für eine offene Kommunikation über die 

Thematik, ein aktives sich Einsetzen gegen sexualisierte Gewalt und fundierte 

Kenntnisse zur Prävention sexualisierter Gewalt bei Vereinen geringer 

ausgeprägt, die ausschließlich Fußball, Golf, Gymnastik, Tennis oder Tischtennis 

anbieten (vgl. Tab. 10). 
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Tab. 10: Signifikante Effekte der angebotenen Sportarten auf die Einschätzungen 
der Einspartenvereine hinsichtlich PSG (+++/---=höchst signifikant, ++/--
=sehr signifikant, +/-=signifikant; es wurde zusätzlich kontrolliert für 
Vereinsgröße, Gemeindegröße, Gründungsjahr, Existenz von Kader-
athleten, Frauen im Vorstand, Verein als Träger der freien Jugendhilfe 
sowie Existenz einer bezahlten Führungsposition. Das gesamte Modell 
ist im Anhang in Tab. 31 dargestellt).  

Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 
zur Vorbeu-

gung von 
sexualisierter 

Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich 

aktiv gegen 
sexualisierte 

Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 
über sexua-

lisierte Gewalt 
und präven-

tive Maß-
nahmen offen 
gesprochen 

Aikido +    

Billards  -  - 

Darts   -  

Fußball  --- --- -- 

Golf  -- --- --- 

Gymnastik  - -- - 

Handball +    

Judo +++ +++ +++ +++ 

Ju-Jutsu ++ ++ +++ ++ 

Kanu/Kajak + + + ++ 

Karate +++ +++ +++ +++ 

Leichtathletik   -  

Motorbootsport   +  

Pferdesport   --- --- 

Radsport   - - 

Rettungsschwimmen ++ ++ +++ ++ 

Rollsport/Inlinesport ++ +   

Schach    - 

Schießsport ++ + ++  

Schwimmen +++ +++ +++ ++ 

Sportfischen  - -  

Tanzsport ++    

Tauchen ++ +++ ++  
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Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 
zur Vorbeu-

gung von 
sexualisierter 

Gewalt 

Unser Verein 
setzt sich 

aktiv gegen 
sexualisierte 

Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 
über sexua-

lisierte Gewalt 
und präven-

tive Maß-
nahmen offen 
gesprochen 

Tennis  --- -- --- 

Tischtennis  - - --- 

Volleyball  -   

4.3.2 Präventionsmaßnahmen 

4.3.2.1 Vorhandene und geplante Präventionsmaßnahmen 

Es gibt vielfältige Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt in 

Organisationen. Sie umfassen bspw. die Benennung einer Ansprechperson für 

den Kinderschutz bzw. die Prävention sexualisierter Gewalt, regelmäßige 

Informationen oder Schulungen zum Thema, Leitlinien zum Umgang mit 

Verdachts-/Vorfällen oder auch die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses 

für die Mitarbeiter/-innen im Kinder- und Jugendbereich. In der Befragung wurden 

die Vereine gebeten anzugeben, welche der 14 aufgelisteten Maßnahmen zur 

Prävention sexualisierter Gewalt in ihrem Verein bereits „vorhanden“ ist, „noch 

nicht vorhanden, aber in Planung“ oder „nicht vorhanden und nicht geplant“ ist. 

Die Auswahl der dargebotenen Präventionsmaßnahmen basierte dabei auf den 

einschlägigen fachlichen Empfehlungen für Institutionen in der Kinder- und 

Jugendarbeit, wie sie z.B. auch im Handlungsleitfaden der Deutschen Sport-

jugend für Sportvereine aufgegriffen werden (vgl. Rulofs, 2011). 

Die Situation in Bezug auf die Planung oder Implementierung solcher 

Präventionsmaßnahmen in den Sportvereinen ist höchst unterschiedlich. 

Durchschnittlich sind in den Vereinen insgesamt zwei (MW=2,3) Maßnahmen 

vorhanden. 37,5 % der Sportvereine haben keine einzige Maßnahme zur 

Prävention sexualisierter Gewalt implementiert und 0,1 % der Vereine haben alle 

genannten 14 Maßnahmen umgesetzt. Offensichtlich wird von den Sportvereinen 

also längst noch nicht die gesamte Bandbreite an Empfehlungen, wie sie z.B. 

durch den Dachverband (dsj) nahe gelegt werden, umgesetzt.  

Am häufigsten geben die Vereine an, dass sie bei Problemen oder Verdachts-

fällen sexualisierter Gewalt die Weiterleitung an eine externe Beratungsstelle 

gewährleisten (34,0 %; vgl. Abb. 5). Am zweithäufigsten wird eine Selbst-
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verpflichtung genannt, die Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen unterschreiben 

müssen, wie bspw. einen Ehren- oder Verhaltenskodex, der sich auch auf die 

Prävention sexualisierter Gewalt bezieht (30,6 %). Gut ein Viertel der Vereine 

(28,8 %) hat verbindliche Regeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, 

bspw. bezüglich Körperkontakt oder Umkleidesituationen.  

Die Einführung des erweiterten Führungszeugnisses für Mitarbeiter/-innen in den 

Sportvereinen wurde in den vergangenen Jahren im organisierten Sport intensiv 

und kontrovers diskutiert. Etwa ein Viertel der Vereine (26,1 %) hat dies-

bezügliche Regelungen in Bezug auf ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen, die im 

kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind, wann diese ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen müssen. Weitere 11,6 % planen entsprechende 

Regelungen. Hauptberufliche Mitarbeiter/-innen, die im kinder- und jugendnahen 

Bereich tätig sind, müssen in 21,9 % der Vereine regelmäßig ein erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen, und es haben auch nur 8,6 % eine entsprechende 

Maßnahme geplant. Fokussiert man nur diejenigen Vereine, in denen tatsächlich 

Kinder und Jugendliche organisiert sind und die darüber hinaus über bezahlte 

Mitarbeiter/-innen verfügen, ist der Anteil der Vereine, die ein Führungszeugnis 

von ihren hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen verlangen, etwas höher: 29,9 % 

dieser Vereine haben eine entsprechende Regelung und weitere 11,2 % planen, 

diese einzuführen. 

Wenn Sportvereine anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind, 

fallen sie in den Anwendungsbereich des Bundeskinderschutzgesetzes. In diesen 

Fällen sollen die Kommunen bzw. kommunalen Jugendämter Vereinbarungen mit 

den Sportvereinen treffen, die u.a. auch Regelungen für den Tätigkeitsausschluss 

einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72a SGB VIII enthalten. Bisher haben 

17,8 % der Vereine eine solche Vereinbarung abgeschlossen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Anerkennung als Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird und nach 

Angaben der Vereine auch nur ein geringer Teil der Vereine (8 %) explizit über 

eine solche Anerkennung verfügt (bzw. ein relativ hoher Anteil von 57 % sich 

diesbezüglich nicht sicher ist, vgl. Breuer & Feiler, 2017c).  
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Abb. 5: Existenz von Präventionsmaßnahmen im Verein.  
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Nur 10,7 % der Vereine haben eine/-n Ansprechpartner/-in für die Prävention 

sexualisierter Gewalt, und es planen weitere 10,2 % die Benennung einer 

entsprechenden Person. Anders formuliert: Drei Viertel der Vereine (75,9 %) 

haben keine/n Beauftragte/n, an die sich Personen bei Fragen und in Fällen 

sexualisierter Gewalt wenden können, und planen auch nicht, eine solche 

Ansprechperson zu benennen. Gleichermaßen wenig verbreitet sind Leitlinien, 

wie im Verein im Falle eines Verdachts oder Vorfalls sexualisierter Gewalt 

verfahren werden soll. Der Umgang mit Verdachtsfällen oder Vorfällen ist nur in 

12,1 % der Vereine durch Leitlinien und Verfahrenspläne geregelt. Weitere 12,8 % 

wollen entsprechende Leitlinien demnächst erstellen. Somit kann geschlussfolgert 

werden, dass nur eine Minderheit von Sportvereinen in Deutschland Vorkeh-

rungen dafür getroffen hat, betroffene Mitglieder mit Rat und Tat zu unterstützen 

oder bei konkreten Vorfällen Schritte der Intervention einzuleiten. Sicherlich gehen 

Verantwortliche in Vereinen davon aus, dass sie „im Fall der Fälle“ entsprechend 

handeln würden. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass Institutionen häufig mit der 

Handhabung von Vorfällen überfordert sind, sofern sie dafür nicht kompetente 

Beauftragte oder Verfahrenspläne haben (Enders, 2015). 

Wenige Vereine (11,2 %) informieren ihre Mitglieder regelmäßig bspw. über 

Broschüren, Flyer oder Aushänge zur Prävention sexualisierter Gewalt und nur 

9,3 % der Vereine führen regelmäßige Schulungen ihrer Mitarbeiter/-innen zu der 

Thematik durch.  

Knapp die Hälfte bis drei Viertel der Vereine geben bei den jeweiligen Maß-

nahmen an, dass sie diese weder implementiert haben, noch planen, diese 

Präventionsmaßnahme einzuführen. Ein relativ großer Teil der Vereine zieht also 

die Einführung von einzelnen Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt 

noch nicht in Betracht. Ein kleiner Anteil von 6,8 % der Vereine hat die Prävention 

sexualisierter Gewalt in ihrer Satzung verankert und weitere 14,8 % haben dies 

für die Zukunft geplant.  

4.3.2.2 Unterschiede in der Anzahl an Präventionsmaßnahmen nach 

strukturellen Faktoren 

Differenziert man die Vereine nach den verschiedenen strukturellen und 

angebotsbezogenen Merkmalen, die auch bei der Einschätzung zur Relevanz und 

Aktivitäten der Prävention sexualisierter Gewalt einbezogen wurden, zeigen sich 

wie erwartet teilweise deutliche Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalen 

und der Anzahl implementierter Maßnahmen (vgl. Tab. 11).  

Je größer der Verein, desto mehr Maßnahmen sind vorhanden – in den Kleinst-

vereinen bis 100 Mitglieder sind es durchschnittlich 1,8 Maßnahmen, in den Groß-

vereinen mit über 2.500 Mitgliedern sind es 5,7 Maßnahmen. Damit einher geht, 



Sexualisierte Gewalt im Sportverein 

Sportentwicklungsbericht 2015/2016 

219 

dass in Mehrspartenvereinen deutlich mehr Maßnahmen implementiert sind als in 

Einspartenvereinen (2,9 vs. 2,0). Gleichermaßen ist die Anzahl an implemen-

tierten Präventionsmaßnahmen in Vereinen mit mindestens einer bezahlten 

Führungspositionen (Vollzeit/4,0, Teilzeit 3,5) größer als in Vereinen ohne eine 

bezahlte Führungsposition (2,3). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass 

bezahlte Mitarbeiter/-innen im Führungsbereich auch zeitliche Ressourcen für die 

Bearbeitung solcher Präventionsthemen erhalten oder für sich reklamieren.  

Auch Vereine, die sich im Nachwuchsleistungssport engagieren und Kaderathlet/-

innen in ihren Reihen haben, haben mehr Maßnahmen zur Prävention eingeführt 

als diejenigen ohne Kaderathlet/-innen (3,5 vs. 2,2). Darüber hinaus zeigt sich, 

dass in Vereinen mit Frauen im Vorstand mehr Präventionsmaßnahmen einge-

führt wurden als in Vereinen ohne Frauen im Vorstand (2,5 vs. 1,8).  

Tab. 11: Anzahl der Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt, nach 
Vereinsgröße, Sparten, Vorhandensein von bezahlten Führungs-
positionen, Frauen im Vorstand sowie Kaderathlet/-innen im Verein. 

Vereinsgröße Anzahl Maßnahmen PSG (Mittelwert) 

Bis 100 Mitglieder 1,8 

101-300 2,4 

301-1.000 3,1 

1.001-2.500 4,0 

Über 2.500 Mitglieder 5,7 
 

Einspartenverein 2,0 

Mehrspartenverein 2,9 
 

Bezahlte Führungsposition Vollzeit 4,0 

Bezahlte Führungsposition Teilzeit 3,5 

Keine bezahlte Führungsposition 2,3 
 

Frau/en im Vorstand vorhanden 2,5 

Keine Frau im Vorstand vorhanden 1,8 
 

Kaderathlet/-innen im Verein vorhanden 3,5 

Keine Kaderathlet/-innen im Verein  2,2 

Vereine, die als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt worden sind, haben im 

Durchschnitt 4,5 Maßnahmen implementiert und damit erwartungsgemäß deutlich 

mehr Präventionsmaßnahmen als diejenigen, die explizit keine Anerkennung 

haben, (1,9) oder solche, bei denen der Status unklar ist (2,3; vgl. Tab. 12). 
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Tab. 12: Anzahl Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt, nach der 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe. 

 Anzahl Maßnahmen PSG (Mittelwert) 

Ja 4,5 

Nein 1,9 

Weiß nicht 2,3 

Bezieht man die Gemeinden mit ein, in denen die Vereine angesiedelt sind, 

zeigen sich nur sehr geringe Unterschiede im Umfang der Implementierung von 

Präventionsmaßnahmen und zwar dergestalt, dass in den Vereinen in kleinen 

Gemeinden bis zu 20.000 Einwohner/-innen die durchschnittliche Zahl der 

Präventionsmaßnahmen mit 2,2 am geringsten ist (vgl. Tab. 13). 

Tab. 13: Anzahl Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt, nach 
Gemeindegröße. 

Gemeindegröße Anzahl Maßnahmen PSG (Mittelwert) 

Bis 20.000 Einwohner 2,2 

20.001-100.000 2,5 

100.001-500.000 2,5 

Über 500.000 Einwohner 2,4 

Die differenzierte Länderauswertung bestätigt weitestgehend die Befunde, die 

sich bereits in Bezug auf die Relevanzeinschätzung von Prävention sexualisierter 

Gewalt für Sportvereine allgemein und das vereinsbezogene Engagement in 

Bezug auf die Prävention sexualisierter Gewalt ergeben haben (vgl. Abb. 6): Es 

gibt weder ein Nord-Süd-Gefälle noch ein West-Ost-Gefälle, aber dennoch große 

Unterschiede in der durchschnittlichen Anzahl der implementierten Präventions-

maßnahmen in den Bundesländern.  

In den Sportvereinen in Hamburg sind mit 3,5 Maßnahmen pro Verein durch-

schnittlich die meisten Präventionsmaßnahmen implementiert, unmittelbar gefolgt 

von Bayern mit durchschnittlich 3,3 Maßnahmen. Dagegen ist in Baden-

Württemberg (1,6), im Saarland (1,5) und in Mecklenburg-Vorpommern (1,4) der 

Implementierungsgrad von Präventionsmaßnahmen am geringsten. Ein ähnliches 

Bild hat sich auch bei der Relevanzsetzung der vereinsbezogenen 

Kommunikation über die Prävention sexualisierter Gewalt und den Kenntnissen 

hierüber abgezeichnet.  
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2,5

2,4

3,3

1,5

2,2

2,5

1,4

1,8

2,2

2,0

1,9

3,5

2,8

1,6

2,6
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Abb. 6: Anzahl der Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt, nach 

Bundesland.  
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4.3.2.3 Effekte struktureller Faktoren auf die Anzahl an Präventions-

maßnahmen 

Mit Hilfe einer linearen Regressionsanalyse wurde weiterführend untersucht, 

welche strukturellen und auch angebotsspezifischen Faktoren den Umfang der 

Implementierung von Präventionsmaßnahmen in den Sportvereinen beeinflussen 

und ob dieser Einfluss in eine positive Richtung, also in ein Mehr an Präventions-

maßnahmen, oder in eine negative Richtung, also ein Weniger an Präventions-

maßnahmen, geht (zur Methode vgl. Abschnitt 23.5.7.2).  

In Bezug auf die strukturellen Faktoren werden die zuvor dargestellten 

deskriptiven Ergebnisse weitestgehend bestätigt. Alle hier in Betracht gezogenen 

strukturellen Charakteristika der Vereine (mit Ausnahme des Gründungsjahrs, für 

welches ebenfalls kontrolliert wurde) weisen signifikante Effekte in Bezug auf die 

Anzahl der implementierten Maßnahmen auf (vgl. Tab. 14).  

Je größer der Verein, desto mehr Präventionsmaßnahmen sind vorhanden. D.h., 

die Größe des Vereins scheint sich positiv auf die Anzahl der implementierten 

Maßnahmen auszuwirken. Ebenso haben die Mehrspartigkeit der Vereine und 

das Vorhandensein von mindestens einer bezahlten Führungsposition positive 

Effekte auf die Quantität der implementierten Maßnahmen. Darüber hinaus steigt 

die Anzahl an Präventionsmaßnahmen auch mit dem Vorhandensein von Frauen 

im Vereinsvorstand, mit der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe und 

dem Vorhandensein von Kaderathlet/-innen in einem Verein an.  

Der Zusammenhang zwischen der Gemeindegröße, in der die Vereine 

angesiedelt sind, und der Anzahl der Präventionsmaßnahmen ist nur auf der 

Ebene der mittelgroßen und größeren Gemeinden mit bis zu 500.000 Einwohner/-

innen signifikant, d.h. Vereine in diesen Gemeinden verfügen tendenziell über 

mehr Präventionsmaßnahmen als Vereine in kleineren Gemeinden mit bis zu 

20.000 Einwohner/-innen. 
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Tab. 14: Effekte von strukturellen Faktoren auf die Anzahl an 
Präventionsmaßnahmen: Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse 
für alle Vereine mit der abhängigen Variable „Anzahl Präventions-
maßnahmen“ (+++/---= höchst signifikant, ++/--=sehr signifikant, +/-= 
signifikant; es wurde zusätzlich für Sportarten kontrolliert. Das gesamte 
Modell ist im Anhang in Tab. 32 dargestellt). 

Indikatoren Anzahl Präventionsmaßnahmen 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   101-300 +++ 

   301-1.000 +++ 

   1.001-2.500 +++ 

   Über 2.500 Mitglieder + 

Mehrspartenverein +++ 

Gemeindegröße: Bis 20.000 Einwohner (Referenz) 

   20.001-100.000 ++ 

   100.001-500.000 + 

Bezahlte Führungsposition vorhanden + 

Kaderathlet/-innen im Verein organisiert +++ 

Frau/en im Vorstand +++ 

Anerkannt als Träger der freien Jugendhilfe +++ 

Um neben einer Analyse des Einflusses dieser strukturellen Faktoren auch 

Hinweise darüber zu erhalten, ob das Sportartenprofil der Vereine in einem 

Zusammenhang mit der Anzahl der implementierten Präventionsmaßnahmen 

steht, wurde eine weitere Regressionsanalyse mit den gleichen strukturellen 

Faktoren wie im oben dargestellten Modell und den angebotenen Sportarten 

durchgeführt. Aus Gründen der Interpretierbarkeit des Einflusses des Sportarten-

angebots bezieht sich die Regressionsanalyse hier wiederum ausschließlich auf 

Einspartenvereine (vgl. Tab. 15). Von den rund 70 Sportarten, die im Sport-

entwicklungsbericht aufgelistet und von den Vereinen genannt wurden, weisen gut 

zwei Drittel keine Zusammenhänge mit der Anzahl der in den Vereinen 

implementierten Präventionsmaßnahmen auf. Bei 23 Sportarten zeigen sich 

signifikante positive oder negative Effekte, d.h. ein Mehr oder ein Weniger an 

Präventionsmaßnahmen.  

Vereine, deren Sportangebot ausschließlich aus Kampfsportarten (Aikido, Judo, 

Ju-Jutsu, Karate sowie Boxen und Ringen), spezifischen Wassersportarten 

(Schwimmen, Rettungsschwimmen, Tauchen, Kanu/Kajak) oder spezifischen 

Individualsportarten, d.h. Eiskunstlauf, Klettern, Rollsport/Inlinesport oder Hockey 

besteht, verfügen tendenziell über mehr Präventionsmaßnahmen als die Vereine 



Sexualisierte Gewalt im Sportverein 

Sportentwicklungsbericht 2015/2016 

224 

mit einem anderen Sportangebot. Umgekehrt kann davon ausgegangen werden, 

dass Vereine, die ausschließlich Baseball/Softball, Billards, Boccia/Boules, Darts, 

Golf, Gymnastik, Pferdesport, Radsport oder Tennis anbieten, eine geringere 

Anzahl an implementierten Präventionsmaßnahmen aufweisen. 

Tab. 15: Effekte der angebotenen Sportarten auf die Anzahl an Präventions-
maßnahmen in Einspartenvereinen: Ergebnisse der linearen Regres-
sionsanalyse mit der abhängigen Variable „Anzahl Präventions-
maßnahmen“ (+++/---= höchst signifikant, ++/--=sehr signifikant, +/-= 
signifikant; es wurde zusätzlich kontrolliert für Vereinsgröße, Gemeinde-
größe, Gründungsjahr, Existenz von Kaderathlet/-innen, Frau/en im 
Vorstand, Verein als Träger der freien Jugendhilfe sowie Existenz von 
mindestens einer bezahlten Führungsposition. Das gesamte Modell ist 
im Anhang in Tab. 33 dargestellt). 

Indikatoren Anzahl Präventionsmaßnahmen 

Aikido + 

Baseball/Softball - 

Billards - 

Boccia/Boules --- 

Boxen +++ 

Darts - 

Eiskunstlauf + 

Golf --- 

Gymnastik --- 

Hockey +++ 

Judo +++ 

Ju-Jutsu +++ 

Kanu/Kajak +++ 

Karate +++ 

Klettern ++ 

Pferdesport --- 

Radsport -- 

Rettungsschwimmen +++ 

Ringen + 

Rollsport/Inlinesport +++ 

Schwimmen +++ 

Tauchen +++ 

Tennis --- 
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4.3.2.4 Erhaltene Unterstützung und Unterstützungsbedarf der Vereine bei 

der Prävention sexualisierter Gewalt 

In der Erhebung wurden die Vereine auch danach gefragt, ob sie Unterstützung 

von anderen Organisationen bezüglich der Prävention sexualisierter Gewalt 

erhalten, d.h. bspw. Informationsmaterialien, Fort- und Weiterbildung oder 

Beratung bei Verdachts-/Vorfällen, und welchen konkreten Unterstützungsbedarf 

sie haben. 

Eine Unterstützung der Sportvereine bei der Prävention sexualisierter Gewalt wird 

durch verschiedene Organisationen gewährleistet (vgl. Abb. 7).  

Abb. 7: Unterstützung durch Organisationen vorhanden (Anteil an Vereinen  

in %). 

Die Vereine geben durchschnittlich zwei Organisationen an, wobei die 

Unterstützung vor allem durch die Verbände und Bünde des gemeinnützig 

organisierten Sports selbst kommt. Am häufigsten und an prominenter Stelle wird 

hier der Landessportbund bzw. die Sportjugend im eigenen Bundesland genannt 

(52,8 %). Von Bedeutung sind aber auch die Stadt-/Kreissportbünde (40,7 %), die 

Fachverbände auf Bundes- und Landesebene (33,8 %) und der DOSB bzw. die 

dsj auf Bundesebene (29,4 %). Jenseits des gemeinnützig organisierten Sports 

sind es in erster Linie das Jugendamt bzw. die Kommune, von denen gut ein 

Viertel der Vereine ebenfalls Unterstützung erhalten haben. Gut ein Zehntel der 
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Vereine hatten jeweils von der Polizei (12,4 %) und den Fachberatungsstellen 

(10,2 %) Unterstützung bei der Prävention sexualisierter Gewalt erhalten (vgl. 

Abb. 7). 

Um neben der erhaltenen Unterstützung auch den konkreten inhaltlichen 

Unterstützungsbedarf zu erheben, wurden die Vereine gefragt, in welchen 

Bereichen sie Hilfe zur besseren Umsetzung der Prävention sexualisierter Gewalt 

benötigen (vgl. Abb. 8). Am häufigsten nennen die Vereine hier Unterstützungs-

bedarf bei der Erstellung von Informationsmaterialien, z.B. Broschüren oder 

Handlungsleitfäden für die eigenen Mitglieder (38,3 %). Knapp ein Drittel äußert 

auch Bedarf an Schulungen oder Fort- und Weiterbildung (29,0 %). Ein weiteres 

Fünftel der Vereine benennt konkreten Unterstützungsbedarf bei der Entwicklung 

eines Schutzkonzeptes (20,7 %) sowie bei Vereinbarungen mit dem Jugendamt 

oder der Kommune bspw. im Sinne des § 72a SGB VIII (18,6 %). Für ein Drittel 

der Vereine – und damit immerhin an zweiter Stelle – ist allerdings auch die 

Hilfestellung und Unterstützung bei dem konkreten Umgang mit Verdachtsfällen 

oder Vorfällen (30,4 %) relevant.  

Abb. 8: Unterstützungsbedarfe der Sportvereine bei der Prävention sexualisierter 

Gewalt (Anteil von Vereinen in %). 
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4.4 Intervention bei sexualisierter Gewalt 

4.4.1 Verdachts-/Vorfälle 

Die Sportvereine wurden in der Befragung auch gebeten anzugeben, ob es in 

ihrem Verein in den vergangenen fünf Jahren, also von 2011 bis 2015, 

Verdachtsfälle bzw. konkrete Vorfälle sexualisierter Gewalt gab. Zur Beant-

wortung dieser Frage wurde nochmals auf das weite Begriffsverständnis von 

sexualisierter Gewalt verwiesen und auch die Begrifflichkeit „Verdachtsfälle/ 

Vorfälle“ geklärt: 

 Mit Verdachtsfällen/Vorfällen sind alle laufenden oder abgeschlossenen 

Fälle gemeint, unabhängig davon, ob sie sich bestätigt oder nicht bestätigt 

haben.  

 Mit sexualisierter Gewalt sind nach einer Definition des Deutschen 

Jugendinstituts gemeint: Verbale oder gestische sexualisierte Übergriffe; 

Missbrauch ohne Körperkontakt (z.B. das Zeigen pornografischer Inhalte); 

sexualisierte Berührungen am Körper; Formen des Exhibitionismus; 

versuchte oder erfolgte Penetration; physische Verletzungen und/oder 

Misshandlungen mit sexuellem Hintergrund. 

Insgesamt gaben 220 Vereine (1,7 %) an, in den vergangenen fünf Jahren von 

solchen Verdachts- bzw. Vorfällen sexualisierter Gewalt in ihrem Verein erfahren 

zu haben. Die Möglichkeit, Details und Hintergründe zu diesen Fällen anzugeben, 

nutzte im weiteren Verlauf der Befragung nur noch die Hälfte der betroffenen 

Vereine (n=109). Sie wurden gebeten, die Anzahl der bekanntgewordenen Fälle 

seit 2011 anzugeben und darüber hinaus in Bezug auf den zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachts-/Vorfall weitere Angaben zu machen. 

Tab. 16: Verteilung der Häufigkeit der Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt 
(n=109). 

Verteilung Anzahl Verdachtsfälle Anteil (in %) 

1 Verdachtsfall 77,4 

2 Verdachtsfälle 15,3 

3 Verdachtsfälle 5,3 

4 Verdachtsfälle 0,8 

5 Verdachtsfälle 0,0 

6 Verdachtsfälle 1,2 

Mehr als drei Viertel der betroffenen Vereine (77,4 %) hatten in den vergangenen 

fünf Jahren mit einem Fall zu tun, weitere 15,3 % berichten von zwei Verdachts-/ 
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Vorfällen, 5,3 % von drei Fällen und die restlichen Vereine von vier oder mehr 

Fällen (vgl. Tab. 16). Insgesamt berichten die Vereine von durchschnittlich 1,3 

Fällen, d.h. insgesamt 143 Fällen, die es zwischen 2011 und 2015 gegeben hat. 

Würden diese Daten aus der Befragung auf die Grundgesamtheit von 90.240 

Sportvereinen in Deutschland hochgerechnet, so wäre davon auszugehen, dass 

sich ca. 1.500 Sportvereine in Deutschland in den letzten fünf Jahren mit Vorfällen 

oder Verdachtsäußerungen von sexualisierter Gewalt befassen mussten und 

dabei insgesamt ca. 2.000 Fälle aufgetreten sind. Eine solche Hochrechnung der 

Befunde kann nur eine Schätzung sein und ist mit Vorsicht zu interpretieren, da 

zum einen nur ein Teil der befragten Vereine hier überhaupt Angaben machte und 

zum anderen sexuelle Gewalthandlungen häufig im Verborgenen bleiben und gar 

nicht bekannt werden. Letzteres ist besonders dann in Betracht zu ziehen, wenn 

in den entsprechenden Organisationen nur wenige oder gar keine Präventions-

maßnahmen zum Thema (wie z.B. Ansprechpersonen) vorhanden sind.  

4.4.2 Formen des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfalls 

Um einen Eindruck über die Formen der konkreten Vorkommnisse zu erhalten, 

über demografische Merkmale der Betroffenen und der verdächtigten bzw. 

verursachenden Personen, hatten die Vereine die Möglichkeit, konkret anhand 

des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfalls Auskunft hierüber zu geben.  

In Bezug auf den zuletzt bekannt gewordenen Verdachts- bzw. Vorfall konnten die 

Vereine die konkreten Ereignisse, zu denen es gekommen ist bzw. gekommen 

sein soll, einer Liste von Handlungen sexualisierter Gewalt zuordnen, wobei es 

die Möglichkeit von Mehrfachantworten gab. Die folgende Darstellung unterteilt 

die Handlungen in drei Formen von Vorkommnissen, nämlich Handlungen mit 

Körperkontakt und ohne Körperkontakt sowie Grenzverletzungen. Diese 

Unterteilung orientiert sich am aktuellen Forschungsstand (vgl. Jud, 2015). 

Den meisten zuletzt bekannt gewordenen Verdachts- bzw. Vorfällen lagen 

verschiedene sexualisierte Handlungen zugrunde. Die am häufigsten genannten 

Vorkommnisse waren unerwünschte sexualisierte Berührungen am Körper und an 

Geschlechtsteilen, die von gut einem Drittel der betroffenen Vereine genannt 

wurden (35,4 %), sowie darüber hinaus verschiedene Formen verbalisierter 

sexualisierter Gewalt in Form von Witzen, Sprüchen oder Schimpfwörtern (32,4 % 

der betroffenen Vereine). 

Ordnet man die verschiedenen Vorkommnisse den oben genannten Dimensionen 

sexualisierter Gewalt zu, so werden Handlungen ohne Körperkontakt am 

häufigsten genannt (vgl. Tab. 17). Dazu gehören in erster Linie verbalisierte 

Formen sexualisierter Gewalt (32,4 % der betroffenen Vereine) und mit 
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deutlichem Abstand bei knapp einem Fünftel der Fälle sexualisierte Gesten 

(18,8 %) sowie darüber hinaus die mediale Verbreitung von Texten oder Fotos mit 

sexuellem Bezug (16,2 %) oder auch andere sexualisierte Handlungen wie bspw. 

das Zeigen von pornographischen Inhalten (8,2 %).  

Tab. 17: Handlungen ohne Köperkontakt. 

 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Verbale sexualisierte Gewalt (z.B. Witze, 

Sprüche, Schimpfwörter) 
32,4 

Sexualisierte Gesten 18,8 

Verbreiten/Versenden von Texten oder Fotos mit 

sexuellem Bezug beispielsweise über Internet, 

Handys oder andere Medien 

16,2 

Sexualisierte Handlungen wie z.B. das Zeigen 

pornografischer Inhalte 
8,2 

Bei den Handlungen mit Körperkontakt werden am häufigsten unerwünschte 

sexualisierte Berührungen am Körper oder an den Geschlechtsteilen genannt, die 

gut einem Drittel der zuletzt bekanntgewordenen Fälle zugrunde liegen (34,7 %). 

Von extremen Formen sexualisierter Gewalt wie versuchter oder erfolgter 

Penetration und physischen Verletzungen/Misshandlungen wird in 8,4 % bzw. 

4,0 % der zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfälle berichtet (vgl. Tab. 18). 

Tab. 18: Handlungen mit Köperkontakt. 

 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Unerwünschte sexualisierte Berührungen am 

Körper / an Geschlechtsteilen 
35,4 

Versuchte oder erfolgte Penetration 8,4 

Physische Verletzungen und/oder Misshand-

lungen mit sexuellem Hintergrund 
4,0 

Darüber hinaus haben die Vereine auch von verschiedenen Formen sexueller 

bzw. sexualisierter Grenzverletzungen berichtet (vgl. Tab. 19). Zu dieser 

Dimension gehört insbesondere das unerwünschte Betreten von Umkleiden, 

Duschen oder auch Schlafräumen, das in einen Fünftel der Fälle (19,2 %) 

benannt wurde. Darüber hinaus gehören zu diesen von den Vereinen 

dokumentierten Grenzverletzungen auch unangemessene Berührungen (4,3 %), 

verschiedene Formen des Exhibitionismus (3,1 %), unangemessene Verab-
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redungen mit bzw. Einladungen von Minderjährigen (2,7 %) sowie sexualisierte 

Handlungen im Rahmen von Aufnahmeritualen (1,6 %).  

Tab. 19: Sexuelle Grenzverletzungen. 

 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Unerwünschtes Betreten von Umkleiden, Duschen 

oder Schlafräumen 
19,2 

Unangemessen Nahekommen/unangemessene 

Berührungen 
4,3 

Formen von Exhibitionismus 3,1 

Unangemessene Verabredungen/Einladungen 2,7 

Sexualisierte Handlungen im Rahmen von 

Aufnahme-ritualen/-prüfungen 
1,6 

4.4.3 Betroffene und Verursacher/-innen 

Um einen differenzierteren Eindruck über den Umfang sowie das Alter und 

Geschlecht der betroffenen Personen und der verdächtigten bzw. verursachenden 

Personen zu erhalten, konnten die Vereine wiederum bei dem zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachts-/Vorfall weitere Angaben machen.  

Tab. 20: Anzahl der Betroffenen sexualisierter Gewalt in den berichteten Fällen. 

 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

1 Opfer 51,6 

2 Opfer 20,3 

3 Opfer 10,2 

4 Opfer 3,3 

5 Opfer 6,2 

6 Opfer 3,0 

7 Opfer 2,0 

8 und mehr Opfer  3,4 

Bei den berichteten Fällen wurden durchschnittlich 2,3 Personen als Betroffene 

dokumentiert, wobei die Anzahl pro konkretem Fall zwischen einer Person und 20 

Personen liegt (vgl. Tab. 20). In über der Hälfte der zuletzt bekannt gewordenen 

Fälle war eine Person das betroffene Opfer (51,6 %), in einem weiteren Fünftel 

der Fälle (20,3 %) waren es zwei Personen.  
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Zu den Betroffenen sexualisierter Gewalt gehören überwiegend Mädchen bzw. 

junge Frauen (73,1 %) und seltener Jungen und junge Männer (26,9 %), die aber 

dennoch gut ein Viertel der betroffenen Personen ausmachen (vgl. Tab. 21). In 

den meisten Fällen sind sie minderjährig, d.h. unter 18 Jahre alt (86,6 %). 

Insgesamt sind 40,4 % der Betroffenen unter 14 Jahre und weitere 46,2 % 

zwischen 14 und 18 Jahren alt.  

Tab. 21: Betroffene sexualisierter Gewalt nach Geschlecht und Alter  

Betroffene 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Geschlecht 

Männlich 26,9 

Weiblich 73,1 

Alter 

unter 14 Jahren 40,4 

14 bis 18 Jahre 46,2 

18 Jahre und älter 13,4 

Differenziert man die von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen nach ihrer 

Rolle im Verein oder nach ihrer Position, so zeigt sich, dass der größte Anteil der 

Betroffenen Athlet/-innen (56,5 %) sind. Am zweithäufigsten werden aber auch 

Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen genannt (24,2 %; vgl. Tab. 22). 

Tab. 22:  Rolle der von sexualisierter Gewalt Betroffenen (Mehrfachantworten) 

 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Athlet/-in 56,5 

Trainer/-in oder Übungsleiter/-in 24,2 

Person außerhalb des Vereins 9,3 

Andere Person mit Funktion im Verein (z.B. Physio-

therapeut/-in, Betreuer/-in, Schiedsrichter/-in, Platz-

wart) 

6,8 

Vorstand, Geschäftsführung, sonst. Leitungsposition 2,7 

Sonstige 6,1 

In der überwiegenden Zahl der zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfälle 

(83,5 %) gab es eine/n Verdächtige/n bzw. eine/n Verursacher/-in. In 9,6 % der 

Fälle waren es aber zwei Verursacher/-innen und in 6,9 % der Fälle wird von drei, 

vier oder fünf Personen berichtet. Die Anzahl der Verursacher/-innen liegt im 
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Durchschnitt bei 1,3 Personen und umfasst je nach Fall eine bis fünf Personen 

(vgl. Tab. 23).  

Tab. 23: Verteilung der Häufigkeit (Anzahl) der Verdächtigten bzw. Verursacher/-
innen. 

Verteilung Anzahl Verursacher/-innen 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

1 Person 83,5 

2 Person 9,6 

3 Person 3,7 

4 Person 2,1 

5 Person 1,1 

Verursacher/-innen von sexualisierter Gewalt sind nahezu ausschließlich Jungen 

bzw. Männer (98,4 %), und sie sind überwiegend (81,6 %) volljährig, also 

mindestens 18 Jahre alt (vgl. Tab. 24). Sexualisierte Gewalt, die von Kindern und 

Jugendlichen selbst ausgeht, bei denen die Verdächtigten also minderjährig sind, 

kommt eher selten vor, aber immerhin in knapp einem Fünftel der Fälle (18,4 %). 

Tab. 24: Verursacher/-innen sexualisierter Gewalt nach Geschlecht und Alter. 

Verdächtigte bzw. Verursacher/-innen 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Geschlecht 

Männlich 98,4 

Weiblich 1,6 

Alter 

unter 14 Jahren 7,4 

14 bis 18 Jahre 11,0 

18 Jahre und älter 81,6 

Die Verursacher/-innen sind primär Personen, die in dem Sportverein in 

verschiedenen Funktionsrollen aktiv sind (vgl. Tab. 25). Über die Hälfte der 

Verdächtigten gehört zu dem Kreis der Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen 

(53,2 %), 6,9 % sind Personen aus der Leitung des Vereins und weitere 7,7 % 

sind Personen in anderen Funktionsrollen. Ein Viertel der Verursacher/-innen 

kommt aus dem Kreis der Athlet/-innen (24,9 %), wobei nicht auszuschließen ist, 

dass einige von ihnen gleichzeitig eine Funktionsrolle innehaben. Bemerkenswert 

ist auch der Anteil von 11,5 % der Verdächtigten, die nicht dem Verein angehören, 

d.h. die Problematik sexualisierte Gewalt von außen in den Verein hereingetragen 
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wird. Offen bleibt an dieser Stelle, ob diese Personen anderweitig im Sport 

verankert sind (bspw. in anderen Sportvereinen, Sportinternaten, Olympia-

stützpunkten) oder ob es sich um Unbekannte oder Personen aus dem privaten 

Umfeld der betroffenen Person handelt.  

Tab. 25: Rolle der Verdächtigen bzw. Verursacher/-innen (Mehrfachantworten). 

 
Anteil am zuletzt bekannt 

gewordenen Verdachtsfall (in %) 

Trainer/-in oder Übungsleiter/-in 53,2 

Athlet/-in 24,9 

Person außerhalb des Vereins 11,5 

Vorstand, Geschäftsführung, sonstige 

Leitungsposition 
6,9 

Andere Person mit Funktion im Verein (z.B. 

Physiotherapeut/-in, Betreuer/-in, Schiedsrichter/-

in, Platzwart) 

7,7 

Sonstige 6,2 

4.4.4 Verlauf des letzten Verdachtsfalls/Vorfalls und Umgang damit 

Die Vereine wurden des Weiteren dazu befragt, wie sie mit dem zuletzt bekannt 

gewordenen Fall umgegangen sind, wobei ihnen verschiedene Handlungs-

optionen zur Beantwortung vorgegeben wurden und sie weitere Aktivitäten 

angeben konnten. Es zeigt sich, dass ein kleiner Anteil der Vereine, aber 

immerhin 5,4 %, nach dem Bekanntwerden des Verdachts-/Vorfalles nichts 

unternommen hat – aus welchen Gründen auch immer (vgl. Tab. 26).  

Der überwiegende Anteil der Vereine hat nach Bekanntwerden des Verdachts-/ 

Vorfalls externe Unterstützung hinzugezogen: 39,7 % der Vereine haben bei dem 

zuletzt genannten konkreten Verdachts-/Vorfall die Polizei eingeschaltet, 38,5 % 

eine professionelle externe Beratung hinzugezogen, und ein Fünftel der Vereine 

(20,0 %; vgl. Tab. 26) hat sich Rat und Unterstützung im Sportverbandssystem 

geholt. Dieser Befund ist insofern bemerkenswert, da er deutlich macht, dass die 

internen Strukturen des Sportsystems, nämlich die übergeordneten Bünde und 

Verbände, nur sehr selten mit ihrem Unterstützungspotential bei der konkreten 

Bearbeitung von Fällen genutzt werden und sie damit aber auch entsprechend 

selten von den aufgekommenen Problemen erfahren. In weniger als der Hälfte der 

Fälle (41,7 %) wurde zudem die Bearbeitung des Verdachts-/Vorfalls und das 

konkrete Vorgehen in dem Fall dokumentiert. Gleichzeitig haben auch nur 43,0 % 

diesen Fall zum Anlass genommen, sich systematischer mit der Prävention 
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sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen und Verbesserungen im Umgang mit 

solchen Verdachts-/Vorfällen abzuleiten (vgl. Tab. 26). 

Tab. 26: Umgang mit dem zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfall 
(Mehrfachantworten). 

 

Genannt  

(Anteil an betroffenen 

Vereinen in %) 

Bislang wurde nichts unternommen 5,4 

Es wurde die Polizei eingeschaltet 39,7 

Es wurde professionelle externe Beratung hinzugezogen 38,5 

Es wurde Rat und Unterstützung beim Landes-, Stadt- oder 

Kreissportbund oder anderen Sportverbänden eingeholt 
20,0 

Das Vorgehen bei der Bearbeitung des Verdachtsfalls/Vorfalls 

wurde dokumentiert 
41,7 

Nach den Ereignissen wurde sich systematisch damit beschäf-

tigt, welche Verbesserungen in der Prävention und im Umgang 

mit Verdachtsfällen/Vorfällen abgeleitet werden können 

43,0 

Die von einem oder mehreren Verdachts-/Vorfällen betroffenen Vereine wurden 

darüber hinaus gefragt, wie der zuletzt bekannt gewordene Verdachtsfall/Vorfall 

verlaufen ist, ob die Ermittlungen noch laufen, sich der Fall bestätigt oder nicht 

bestätigt hat, und welche Konsequenzen der Verdachts-/Vorfall für den/die 

Verursacher/-in hatten (vgl. Tab. 27 und Tab. 28). Mit Blick auf den aktuellen 

Stand des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfalls zeigen die Antworten, 

dass sich 42,0 % der Verdachts-/Vorfälle bestätigt haben und 30,7 % nicht 

bestätigt haben. 23,3 % der Verdachts-/Vorfälle konnten laut Angaben der 

betroffenen Vereine letztendlich nicht geklärt werden und in 4 % der Fälle laufen 

die Ermittlungen noch (vgl. Tab. 27).  

Tab. 27: Stand des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfalls. 

 

Genannt  

(Anteil an Antworten 

der betroffenen 

Vereine in %) 

Der Verdachtsfall/Vorfall hat sich nicht bestätigt 30,7 

Der Verdachtsfall/Vorfall hat sich bestätigt 42,0 

Die Ermittlungen zu diesem Verdachtsfall/Vorfall laufen noch 4,0 

Der Verdachtsfall/Vorfall konnte letztlich nicht geklärt werden 23,3 
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In 47,9 % der betroffenen Vereine hatte der Verdachts-/Vorfall deutliche und z.T. 

rechtliche Konsequenzen für den/die Verursacher/in, hierzu gehören bspw. der 

Rücktritt der Person aus ihren Funktionsrollen, Lizenzentzug oder Ausschluss aus 

dem Verein. Umgekehrt gab es auch in 16 % der betroffenen Vereine bei dem 

letzten Fall eine Rehabilitation der unschuldig verdächtigten Person/en (vgl. 

Tab. 28).  

Tab. 28: Konsequenzen des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-/Vorfalls. 

 

Genannt  

(Anteil an betroffenen  

Vereinen in %) 

Der Verdachtsfall/Vorfall hatte (rechtliche) Konsequenzen 

innerhalb des Vereins (z.B. Ausschluss aus dem Verein, 

Lizenzentzug) 

47,9 

Der/Die unschuldig Verdächtigte/n wurde/n im Nachhinein 

rehabilitiert 
16,0 

Der Vorfall wurde aufgegriffen und besprochen 4,9 

Sonstiges 10,0 
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4.5 Anhang 

Tab. 30: Signifikante Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen 

Faktoren auf die Einstellung aller Sportvereine hinsichtlich PSG (+++/---

= höchst signifikant, ++/--=sehr signifikant, +/-=signifikant).  

Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 

zur 
Vorbeugung 

von 
sexualisierter 

Gewalt 

Unser 
Verein setzt 

sich aktiv 
gegen  

sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   101-300 ++    

   301-1.000 +++ ++ +++ +++ 

   1.001-2.500 + +  + 

   Über 2.500 Mitglieder +    

Mehrspartenverein  +  + 

Gemeindegröße: Bis 20.000 Einwohner (Referenz) 

   20.001-100.000 +++  + ++ 

   100.001-500.000 +++    

   Über 500.000 
Einwohner 

++    

Kaderathlet/-innen im 
Verein organisiert 

+++ +++ +++ +++ 

Frau/en im Vorstand +++ +++ +++ +++ 

Anerkannt als Träger der 
freien Jugendhilfe 

+++ +++ +++ +++ 

Sportarten 

Automobilsport   +  

Badminton  -  - 

Billards  -   

Darts   --  

Eisschnelllauf  +   

Faustball -    

Fechten    - 
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Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 

zur 
Vorbeugung 

von 
sexualisierter 

Gewalt 

Unser 
Verein setzt 

sich aktiv 
gegen  

sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Fußball - --- --- --- 

Golf - -- -- -- 

Gymnastik  --   

Judo +++ +++ +++ +++ 

Ju-Jutsu + + ++ ++ 

Kanu/Kajak  + + ++ 

Karate +++ +++ +++ +++ 

Kegeln   ++  

Klettern +    

Pferdesport --  --- --- 

Radsport  -  - 

Rettungsschwimmen +++ +++ +++ +++ 

Ringen   +  

Rollsport/Inlinesport  +  + 

Rudern    ++ 

Rugby -    

Schießsport ++ +++ +++ +++ 

Schwimmen +++ + +++ +++ 

Sportfischen  -- -- - 

Squash   -  

Tanzsport  +   

Tauchen ++ +++ ++ + 

Tennis -- --- --- --- 

Trendsport +  + + 

Windsurfen    -- 
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Tab. 31: Signifikante Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen 

Faktoren auf die Einstellung der Einspartenvereine hinsichtlich PSG 

(+++/---= höchst signifikant, ++/--=sehr signifikant, +/-=signifikant).  

Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 

zur 
Vorbeugung 

von 
sexualisierter 

Gewalt 

Unser 
Verein setzt 

sich aktiv 
gegen 

sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   301-1.000 ++   + 

Gemeindegröße: Bis 20.000 Einwohner (Referenz) 

   100.001-500.000   - - 

Bezahlte Führungsposition 
vorhanden 

--    

Kaderathlet/-innen im 
Verein organisiert 

+++ +++ +++ +++ 

Frau/en im Vorstand ++ +++ +++ +++ 

Anerkannt als Träger der 
freien Jugendhilfe 

 +++ +++ +++ 

Sportarten 

Aikido +    

Billards  -  - 

Darts   -  

Fußball  --- --- -- 

Golf  -- --- --- 

Gymnastik  - -- - 

Handball +    

Judo +++ +++ +++ +++ 

Ju-Jutsu ++ ++ +++ ++ 

Kanu/Kajak + + + ++ 

Karate +++ +++ +++ +++ 

Leichtathletik   -  

Motorbootsport   +  

Pferdesport   --- --- 
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Indikatoren 

Wahrscheinlichkeit der Zustimmung 

PSG ist ein 
relevantes 
Thema für 

Sportvereine 

Unser Verein 
verfügt über 

fundierte 
Kenntnisse 

zur 
Vorbeugung 

von 
sexualisierter 

Gewalt 

Unser 
Verein setzt 

sich aktiv 
gegen 

sexualisierte 
Gewalt im 
Sport ein 

In unserem 
Verein wird 

über 
sexualisierte 
Gewalt und 
präventive 

Maßnahmen 
offen 

gesprochen 

Radsport   - - 

Rettungsschwimmen ++ ++ +++ ++ 

Rollsport/Inlinesport ++ +   

Schach    - 

Schießsport ++ + ++  

Schwimmen +++ +++ +++ ++ 

Sportfischen  - -  

Tanzsport ++    

Tauchen ++ +++ ++  

Tennis  --- -- --- 

Tischtennis  - - --- 

Volleyball  -   

 

  



Sexualisierte Gewalt im Sportverein 

Sportentwicklungsbericht 2015/2016 

240 

Tab. 32: Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen Faktoren auf die 

Anzahl an Präventionsmaßnahmen: Ergebnisse der linearen 

Regressionsanalyse für alle Vereine mit der abhängigen Variable 

„Anzahl Präventionsmaßnahmen“ (+++/---= höchst signifikant, ++/--= 

sehr signifikant, +/-=signifikant). 

Indikatoren Anzahl Präventionsmaßnahmen 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   101-300 +++ 

   301-1.000 +++ 

   1.001-2.500 +++ 

   Über 2.500 Mitglieder + 

Mehrspartenverein +++ 

Gemeindegröße: Bis 20.000 Einwohner (Referenz) 

   20.001-100.000 ++ 

   100.001-500.000 + 

Bezahlte Führungsposition vorhanden + 

Kaderathlet/-innen im Verein organisiert +++ 

Frau/en im Vorstand +++ 

Anerkannt als Träger der freien Jugendhilfe +++ 

Sportarten 

Badminton - 

Billards - 

Boccia/Boules -- 

Boxen +++ 

Eisstockschießen + 

Golf --- 

Gymnastik --- 

Judo +++ 

Ju-Jutsu +++ 

Kanu/Kajak +++ 

Karate +++ 

Pferdesport --- 

Radsport --- 

Rettungsschwimmen +++ 

Ringen +++ 

Rollsport/Inlinesport +++ 

Schießsport +++ 
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Indikatoren Anzahl Präventionsmaßnahmen 

Schwimmen +++ 

Sportfischen - 

Tanzsport +++ 

Tauchen +++ 

Tennis --- 

Trendsport ++ 

Turnen + 
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Tab. 33: Effekte von strukturellen und angebotsspezifischen Faktoren auf die 

Anzahl an Präventionsmaßnahmen in Einspartenvereinen: Ergebnisse 

der linearen Regressionsanalyse mit der abhängigen Variable „Anzahl 

Präventionsmaßnahmen“ (+++/---= höchst signifikant, ++/--=sehr 

signifikant, +/-=signifikant). 

Indikatoren Anzahl Präventionsmaßnahmen 

Vereinsgröße: Bis 100 Mitglieder (Referenz) 

   101-300 +++ 

   301-1.000 +++ 

   1.001-2.500 + 

   Über 2.500 Mitglieder ++ 

Kaderathlet/-innen im Verein organisiert +++ 

Frau/en im Vorstand +++ 

Anerkannt als Träger der freien Jugendhilfe +++ 

Sportarten 

Aikido + 

Baseball/Softball - 

Billards - 

Boccia/Boules --- 

Boxen +++ 

Darts - 

Eiskunstlauf + 

Golf --- 

Gymnastik --- 

Hockey +++ 

Judo +++ 

Ju-Jutsu +++ 

Kanu/Kajak +++ 

Karate +++ 

Klettern ++ 

Pferdesport --- 

Radsport -- 

Rettungsschwimmen +++ 

Ringen + 

Rollsport/Inlinesport +++ 

Schwimmen +++ 

Tauchen +++ 

Tennis --- 
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